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schlossen, die Satzung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes
"Ebne" im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a Baugesetzbuch
(BauGB) ohne Durchführung einer
Umweltprüfung aufzustellen (Auf-
stellungsbeschluss).
Der Entwurf der Satzung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes
"Ebne" wurde ebenfalls in der öf-
fentlichen Sitzung am 10. Mai 2021
beschlossen.

Öffentliche Auslegung
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB liegt der
Entwurf der Satzung zur 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes "Eb-
ne" mit Begründung in der Zeit
von

Montag, den 7. Juni 2021, bis ein-
schließlich Freitag, den 9. Juli
2021,

im Rathaus - Hauptamt -, Zimmer
5, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, während der übli-
chen Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzuläs-
sig, wenn mit ihm nur Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden
können.
Diese Bekanntmachung mit den
auszulegenden Anlagen kann auf
der Homepage der Gemeinde
(www.volkertshausen.de) einge-
sehen werden.
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Gottesdienste in St. Verena:
Mittwoch, 19. Mai
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 21. Mai
19:00 Uhr Maiandacht
Sonntag, 23. Mai - Pfingsten
9:00 Uhr Eucharistiefeier
17:30 Uhr Vesper zum Pfingstfest -
musikalisch gestaltet durch die
Schola des Kirchenchores
Montag, 24. Mai - Pfingstmontag
10:30 Uhr “Picknickgottesdienst”
zu Pfingsten für Familien - bei
schönem Wetter auf dem Kirch-
platz
Mittwoch, 26. Mai
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 29. Mai
18:00 Uhr Sakrament der Versöh-
nung
18:30 Uhr Eucharistiefeier

EVANG. PFARRAMT
AACH – VOLKERTSHAUSEN
Ev. Kirche Aach-Volkertshausen,
Hegaustr. 20, 78267 Aach
Tel.: 07774-459, www.eki-aach-
volkertshausen.de
Öffnungszeiten: Do. 15 - 18 Uhr

Pfingst-Sonntag, 23.05.2021
10.00 Uhr in der Christuskirche
Aach mit Prädikant Bühner
Sonntag, 30.05.2021
10.00 Uhr in der Christuskirche
Aach mit Prädikant Hennings

Neuer Spielplatz fast fertig

Freitag, 28. Mai 2021
Blaue Tonne

Montag, 31. Mai 2021
Biomüll
Restmüll
Freitag, 4. Juni 2021
Gelber Sack

Montag, 7. Juni 2021
Biomüll

Donnerstag, 10. Juni 2021
Altholz

Freitag, 11. Juni 2021
Sperrmüll

Netze BW GmbH informiert:

PV-Anlage online anmelden im
Kundenportal der Netze BW 
Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in Baden-Württemberg ist
auch im Stromnetz der Netze
BW deutlich sichtbar: Allein im
Jahr 2020 hat das Unternehmen
fast 20.000 Einspeiseanfragen
für erneuerbare Energien abge-
wickelt. Als größter Verteilnetz-
betreiber Baden-Württembergs
bringt die Netze BW so gemein-
sam mit Netzkunden, Installa-
teuren und Kommunen die
Energiewende voran.
Für Kunden der Netze BW wird
es künftig noch einfacher, ihre
neue PV-Anlage anzuschließen:
Über ein digitales Kundenportal
können sie ihre Anlage selbst
anmelden und danach online
die Fortschritte der Anfrage ver-
folgen, Status-Meldungen emp-
fangen und ihre Unterlagen ein-
sehen.
Im Kundenportal werden die
Besitzer der PV-Anlagen Schritt
für Schritt durch die Anmeldung
geführt. Zusätzliche Hilfestel-
lung bietet ein Film. Er zeigt,
wie sie digital und unkompli-
ziert eine Photovoltaik-Anlage
an das Niederspannungsnetz
anschließen können.
Mehr Informationen zum Kun-
denportal: 
www.netze-bw.de/einspeiser/an-
schluss-pv 
Link zum Film:
https://youtu.be/XFtwGpRut1I

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung zur 4. Änderung des Be-
bauungsplanes "Ebne"
•    Aufstellungsbeschluss
•    Öffentliche Auslegung des Ent-
      wurfes der Satzung

Die öffentliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses und
des Beschlusses über die Öffentli-
che Auslegung des Entwurfes der
Satzung zur 4. Änderung des Be-
bauungsplanes "Ebne" wird ge-
mäß § 1 DVO GemO in Verbindung
mit der Satzung über die Form der
öffentlichen Bekanntmachung
vom 25. Oktober 2010 in der Zeit
vom 
19. Mai 2021 bis einschließlich 26.
Mai 2021
durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.
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Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung zur 4. Änderung des Be-
bauungsplanes "Ebne"
•    Aufstellungsbeschluss
•    Öffentliche Auslegung des Ent-
      wurfes der Satzung

Der Gemeinderat der Gemeinde
Volkertshausen hat am 10. Mai
2021 in öffentlicher Sitzung be-

Einvernehmen zur Bauvoranfrage
Der Gemeinderat befasste sich in
seiner letzten Sitzung am
10.05.2021 mit einer Bauvoranfra-
ge zu einem Bauvorhaben im In-
nenbereich (Mühlenstraße). Dort
soll eine bestehende Werkstatt in
eine Wohnung umgewandelt wer-
den. Des Weiteren sollen im hinte-
ren Bereich dieses Grundstücks
zwei Doppelhaushälften oder drei
Reihenhäuser errichtet werden.
Nach geltendem Baurecht sind im
Innenbereich eines Ortes Bauvor-
haben zulässig, die sich nach Art
und Maß der baulichen Nutzung
(bebaute Grundfläche, Anzahl
Vollgeschosse, Höhe) in die Ei-
genart der näheren Bebauung
einfügt. Dies sah der Gemeinderat
als gegeben an, sodass er sein
Einvernehmen erteilte.

Änderung des Bebauungsplans
„Ebne“
Das Grundstück der alten Wiesen-
grundhalle ist im Bebauungsplan
als "Sondergebiet zur Auswei-
sung von Gemeinbedarfsflächen
zur Nutzung als Mehrzweckhalle"
dargestellt. 
Um den Neubau einer Arztpraxis
zu ermöglichen, soll die Fläche als
Gewerbegebiet ausgewiesen wer-
den, da solche Gewerbegebieten
möglich sind.
Der Gemeinderat fasste in seiner
Sitzung den Aufstellungsbe-
schluss und beschloss gleichzei-
tig den Entwurf der entsprechen-
den Satzung.
Die Satzung wird nun öffentlich
ausgelegt und Behörden, die be-
teiligt werden müssen, zugeleitet.

Befüllung und Entleerung von
Pools
Die warme Jahreszeit steht be-
vor und Besitzer von Pools be-
ginnen wahrscheinlich schon
mit der Vorbereitung auf die Ba-
desaison. Bei dieser Gelegen-
heit sei auf wichtige Informatio-
nen bezüglich des Befüllens
und Entleerens von Pools hin-
gewiesen.

Genutztes Poolwasser ist kein
Frischwasser: Der Pool wird
zwar mit Frischwasser befüllt,
jedoch wird das Wasser im Rah-
men der Nutzung durch Chemi-
kalien verändert. Chlor, Son-
nencreme, Körperdeo, Kosmeti-
ka und Ähnliches führen dazu,
dass das Poolwasser als
Schmutzwasser einzustufen
und zu behandeln ist. Das gilt
auch für Chlortabletten, die als
abbaubar gelten.

Schmutzwasser gehört in die
Kanalisation: Weil verwendetes
Poolwasser Schmutzwasser ist,
muss es bei der Entleerung des
Pools in die Kanalisation gelei-
tet werden. Es darf nicht im Gar-
ten versickert werden! Bei der
Versickerung von Poolwasser
besteht die Gefahr von Grund-
wasserverunreinigungen.
Es stellt eine Ordnungswidrig-
keit dar, Schmutzwasser nicht
in die Kanalisation einzuleiten.
Zudem kann man sich durch ei-
ne Gewässerverunreinigung
strafbar machen. Es wird des-
halb dringend um Beachtung
gebeten!

Befüllung von Pools nicht über
Gartenwasserzähler: Weil es
sich bei Poolwasser um
Schmutzwasser handelt, das in
die Kanalisation geleitet wer-
den muss, sind für das Pool-
wasser auch Abwassergebüh-
ren zu entrichten. Es deshalb
nicht zulässig, den Pool über
den Gartenwasserzähler zu be-
füllen. Auch hier wird um Be-
achtung gebeten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich
gerne an das Rathaus.

Volkertshausen macht mit beim
"Stadtradeln"

Die Gemeinde Volkertshausen
beteiligt sich in diesem Jahr zum
ersten Mal an der Aktion "Stadt-
radeln". Dabei handelt es sich
um einen Wettbewerb, bei dem
es darum geht, vom 3. bis zum
23. Juni 2021, möglichst viele
Alltagswege zur Arbeit, zur
Schule, zum Einkaufen oder in
der Freizeit im Team (minde-
stens 2 Personen) klimafreund-
lich mit dem Rad zurückzulegen. 
Fahrradfahren macht gesund
und stärkt das Immunsystem.
Beim Umstieg vom Auto aufs
Fahrrad kann jeder Einzelne kli-
maschädliche Emissionen redu-
zieren und die Umwelt entla-
sten.

Jede/r kann ein "Stadtradeln"-
Team gründen bzw. einem bei-
treten, um beim Wettbewerb
teilzunehmen. Die zurückgeleg-
ten Kilometer werden entweder
in das Online-Tagebuch auf
www. stadtradeln.de eingetra-
gen oder direkt per GPS in der
kostenlosen "Stadtradeln"-App
übermittelt.
Wer nun Lust hat, mitzufahren,
kann sich ab sofort unter
www.stadtradeln.de/volkerts-
hausen registrieren.

Wir freuen uns auf viele Kilome-
ter.

Altholzabfuhr

Am Donnerstag, den 10. Juni
2021
ab 6.00 Uhr (Altholz bitte recht-
zeitig bereitstellen, nachträglich
abgestelltes Altholz wird nicht
mehr mitgenommen)
Einzelteile dürfen ein Gewicht
von 50 kg und eine Länge von
1,50 m nicht überschreiten.

•  Balkonholz
•  Fenster und Fensterblöcke
•  Holzrollläden
•  usw.

Altholz aus dem Garten und
sonstigem Außenbereich
•  druckimprägnierte Hölzer
•  Eisenbahnschwellen
•  Holzmasten
•  Jäger- und Scherenzäune
•  Sortimente aus dem Garten-
    und Landschaftsbau
•  Gartenmöbel
•  usw.

Diese Althölzer mit schädlichen
Verunreinigungen müssen pri-
vatrechtlich entsorgt werden
(z.B. bei):
•  ALBA Schwarzwald GmbH in
Singen, Otto-Hahn-Straße 10,
Tel.: 07731/87340
•  Riester Recycling GmbH in
Radolfzell, Gewerbestraße 22-
28, Tel.: 07732/99550
•  Hämmerle Recycling in Kon-
stanz, Wolfgang-Spengler-Stra-
ße 11, Tel.: 07531/98400

Altholz aus Gebäuderenovie-
rung, Umbaumaßnahmen oder
Haushaltsauflösungen muss bei
der zuständigen Deponie ent-
sorgt werden.

Sperrmüllabfuhr am Freitag,
den 11. Juni 2021
ab 6.00 Uhr (Sperrmüll bitte
rechtzeitig bereitstellen, nach-
träglich abgestellter Sperrmüll
wird nicht mehr mitgenommen)

Sperrmüllabfuhr: Was ist Sperr-
müll?

Sperrige Hausratsgegenstände,
die auf Grund ihrer Größe (nicht
Menge) nicht in den Restmüllei-
mer passen, wie z.B. Matratzen,
Sofas, Sessel, Teppiche u.ä.; die
einzelnen Sperrgüter dürfen
nicht länger als 2 m und nicht
schwerer als 70 kg sein.

Nicht zum Sperrmüll gehören:
-    Wiederverwertbare Altstoffe:
-    Papier und Kartonagen in die
     Blaue Tonne
-   Glas in die Altglascontainer
-   Verpackungen mit oder ohne 
     grünen Punkt in den Gelben
     Sack
-    Grünabfälle: Gartenabfälle in
     die Biotonne, auf den Kom-
     post oder im Bauhof abgeben 
     (Schnittgut)
-    Baumaterial: sämtliche Teile, 
     die von Bau- bzw. Umbauar-
     beiten herstammen, wie 
     Holzgebälk, Fenster, Türen, 
     Isolierplatten usw., auf Depo-
     nien anliefern oder privat 
     entsorgen
-    Elektronikschrott: Kleingerä-
     te im Bauhof abgeben
-    Elektrogroßgeräte, Kühlgerä-
     te, Fernseher und PC-Bild-
     schirme: gesonderte Abfuhr 
     (Terminankündigung im
     Amtsblatt)
-    Problemmüll: Farben, Lö-
     sungsmittel, Batterien etc. 
     zum Sondermüll-Sammel-
     fahrzeug bringen (Terminan-
     kündigung im Amtsblatt)
-    Altholz, wie Schränke, Holz-
     kisten, alte Holzmöbel, Tü-
     ren, Bretter, Lattenroste ohne
     Metallgegenstände, gepres-
     ste Spanplatten mit Furnier 
     usw.: gesonderte Abfuhr
-    Altmetall, Schrottsammlung 
     der Vereine (Terminankündi-
     gung im Amtsblatt), 
-    Waschmaschinen und Elek-
     troherde gehören nicht mehr
     zur Schrottsammlung (Elek-
     trogroßgeräte)
-    Sperrmüll aus Gewerbebe-
     trieben
-    Autoreifen

Der im Neubaugebiet errichtete
neue Spielplatz ist fast fertig.
Die Anlage ist bereits seit ein
paar Wochen fertiggestellt und
die Spielgeräte sind einsatzbe-
reit. Leider hat die Witterung in
diesem Frühjahr dafür gesorgt,

dass der eingesähte Rasen
nocht nicht für einen Spielplatz-
betrieb tauglich ist. Deshalb
müssen sich die Kinder noch ein
wenig gedulden. Bald können
sie sich auf dem neuen Spiel-
platz austoben.

Lolly-Tests für Kindergarten 
und Kinderkrippe
Kindergarten und Kinderkrippe
wurden kürzlich mit sogenann-
ten Lolly-Tests ausgestattet. Bei
den Tests handelt es sich um we-
nig invasive Corona-Selbsttests.
Die Probenentnahme erfolgt da-
bei – anders als bei üblichen
Tests – nicht in der Nase. Statt-
dessen wird unter der Zunge ei-
ne Speichelprobe entnommen.
Dieses Verfahren ist für Kleinkin-
der wesentlich angenehmer.

Für Kita-Kinder besteht im Ge-
gensatz zu Schulkindern keine
Testpflicht. Um die Sicherheit
der Kinder und Beschäftigten
trotzdem bestmöglich zu unter-
stützen, können Eltern auf frei-
williger Basis Tests an Ihren Kin-
dern vornehmen. Die Tests wer-
den von der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt.

Bei der Altholzabfuhr wird Alt-
holz aus dem Innenbereich (in-
nerhalb des Hauses) in haus-
haltsüblichen Mengen abgefah-
ren.

Nicht mitgenommen wird Alt-
holz aus dem Außenbereich (au-
ßerhalb des Hauses, Außenfas-
sade), imprägniertes Altholz
und Altholz aus Baumaßnah-
men.

Zur Altholzsammlung können
bereitgestellt werden:

Altholz aus dem Innenbereich:
Deckenverschalungen (z.B. Nut-
und Federbretter)
•  Dielenbretter
•  Zierbalken
•  Zimmertüren (Türblätter und 
    Türzargen)

Möbel aus Holz oder beschich-
tetem Holz und Spanplatten:
•  Küchen-, Wohn- und Schlaf-
    möbel
•  sonstige Inneneinrichtung

Gebrauchsgegenstände:
•  Einwegpaletten aus Vollholz
•  Obstkisten aus Vollholz
•  Versandkisten aus Vollholz

Übliche Verbindungselemente
aus Metall stellen für die Alt-
holzaufbereitung kein Problem
dar. Größere Anteile von Fremd-
stoffen müssen entfernt wer-
den.

Nicht mitgenommen werden:
Altholz aus Abbruch und Um-
bau:
•  Dachbalken und Dachlatten
•  Fachwerkhölzer
•  Konstruktionshölzer für tra-
    gende Teile
•  usw.

Altholz aus dem Außenbereich:
•  Außentüren und Zargen
•  Außenverbretterung




